
STATUTEN
UHC Block Pqnlhers Tizers

(Gegründet om ó. November 20lB)

l. Allgemeine Besfimmungen

Art. 1 - Nome

Der UHC Block Ponthers Zizers ist ein Verein gemöss Art. ó0 ff. des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches.

Art.2 - Zweck
Der UHC Block Ponthers Zizers bezweckt:
- die Pflege und Förderung des Unihockey-Sportes,
- die Teilnohme seiner Teoms on Wettkömpfen und Meisterschoften zu ermöglichen, sowie
- die Pflege der Komerodschoft und die Förderung der sportlichen Foirness.

Art. 3 - Sitz

Der Sitz des UHC Block Ponthers Zizers ist in Zizers

Art.4 - Neulrolitöl
Der UHC Block Ponthers Zizers ist poliTisch und konfessionell neutrol

Art.5 - Vertretung

Der UHC Block Ponthers Zizers konn seine lnteressen und die lnteressen des Unihockey-Sportes
gegenüber Behörden, lnstitutionen und Driltpersonen im Rohmen der Bestimmungen von
Swiss Unihockey selber vertreten (ollenfolls noch Rücksproche mit der entsprechenden
Abteilung).

Arl. ó - Mitteilungen
Die lnformotion der Mitglieder, Einlodungen und offizielle Bekonntmochungen erfolgen ouf
dem Zirkulorweg. Der UHC Block Ponthers Tizers konn jedoch zu diesem Zweck ein
Mitteilungsorgon herousgeben.

Art. 7 - Vereins-/Rechnungsjohr

Dos Vereinsjohr und dos Rechnungsjohr douern vom l. Moi bis zum 30. April.



ll. Mitgliedschotl

Art. I - Mitgliedschoft des UHC Block Ponthers Zizers

l. Der UHC Block Ponthers Zizers ist Mitglied von swiss unihockey und derjenigen Ligo. für die
sich seine Teoms quolifiziert hoben.

2. Der UHC Block Ponthers Zizers konn Mitglied weiterer Orgonisotíonen werden, sofern
diese swiss unihockey nícht konkurrenzieren. Der Verein onerkennt den Vorrong der
Stotuten, Reglemente, Beschlüsse und Weisungen von swiss unihockey.

Art. 9 - Mitgliedschotl im UHC Block Ponthers Zizers

L Der UHC Block Ponthers Zizers besteht ous Aktivmitgliedern (Aktive und Junioren),
Possivmitgliedern, Gönnern und Ehrenmitglieder.

2, Die Mitgliedschoft sieht ollen notürlichen Personen offen. Gönner können ouch juristische
Personen sein.

Art. 10 - Erwerb der Milgliedschott
l. Aufnohmegesuche in den Verein sind schríftlich on ein Vorstondsmitglied einzureichen.

Aufnohmegesuche von Minderjöhrigen müssen von einem Elternteil oder dem
geselzlichen Vertreter mituntezeichnet sein.

2, Über die Aufnohme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstond mil dem einfochen Mehr
von mindeslens 3 Vorstondsmitgliedern.

3. Gönner können keine Mitgliedschoftsrechte erwerben. Sie hoben jedoch ein Anrechi ouf
die Vereinsinformotionen.

4. Die Ehrenmitgliedschoft wird Einzelpersonen. die sich um den UHC Block Ponthers Zizers
besonders verdient gemocht hoben, ouf Antrog von mindestens fünf Mitgliedern oder
ouf Antrog des Vorstondes durch die Mitgliederversommlung verliehen.

Art. tt - Beendigung der Mitgliedschott
l. Austrítt: Der Austritt ous dem UHC Block Ponthers Zizers ist nur ouf die nöchste ordentliche

Mitgliederversommlung möglich. Er ist schriftlich spötestens 14 Toge (Dotum des
Poslstempels) vor der ordentlichen Mitgliederversommlung dem Vorstond
bekonntzugeben. Dos oustreTende Mitglied hot für dos loufende Vereinsjohr seinen
Mitgliederbeitrog voll zu entrichten.

2. Ausschluss: Der Vorstond konn Mitglieder, die gegen die Stotuten, Reglemente,
Beschlüsse und Weisungen verstossen oder ihren Pflichten nicht nochkommen, in ihren
Mifgliedschoftsrechten suspendieren oder vom Verein ousschliessen. Ein diesbezüglicher
Beschluss ist dem betroffenen MiTglied schriftlich mitzuteilen. Dos ousgeschlossene
Mitglied konn on die Mitgliederversommlung rekurrieren.

Àrt.12 - Rechte der Mitglieder
l. Die Mitglieder besitzen dos volle Mitverwoltungsrecht im Rohmen der stotulorischen

Befugnisse. Sie besitzen ob dem Alter von I ó Johren dos oktive und possive Stimm- und
Wohlrecht.

2. Aktive und Junioren sind berechtigt, om Spiel- und Troiningsbetrieb teilzunehmen. Ein
Anspruch ouf einen Einsotz in einem vom Teom bestrittenen Wettkompf besteht nicht.



Art. l3 - Pflichlen der Mitglieder
l. Die Mitglieder sind zur Einholtung der Stotuten und der Reglemenle, der Beschlüsse und

Weisungen des UHC Block Ponthers Zizers und den ihm übergeordneten Orgonisotionen
verpflichtet.

2. Die Aktivmitglieder sind verpflichtet, die Troinings und die Vereinsonlösse zu besuchen.
Absenzen sind schriftlich zu enlschuldigen.

3. Die Mitglieder hoben olles zu unterlossen. wos den lnteressen und dem Ansehen des
Vereines nochteilig sein konn.

4. Die Mitglieder hoben einen jöhrlichen Mitgliederbeitrog zu entrichten. lm Gründungsjohr
2019/2020 betrögt der Aktivmitgliederbeitrog CHF 300.--. Jedes weitere Johr wird der
Aktivmilgliederbeitrog von der Mitgliederversommlung bestimmt.
Die onderen Mitgliederbeitröge belrogen:

Possivmitglieder: 50.-- CHF
Gönner: 20.-- CHF

lll. Finonzielles

Arf. l4 - Einnohmen
Die Einnohmen bestehen ous:
- Mitgliederbeifrögen
- Sponsorenbeítrögen
- Subventionen,Zuwendungen,Gönnerbeitrögen
- sonstigen Einnohmen

Art. l5 - Hottung

Für seine Verbindlichkeiten hoftet der UHC Block Ponthers Zizers ollein und nur mit seinem
Vermögen. Ein Rückgriff ouf die Mitglieder oder swiss unihockey mit seinen Unterverbönden ist
ousgeschlossen.

Art. ló - Versicherung der Mitglieder
Jedes Mitglied ist selbst für seine Versicherung verontwortlich. Der Verein lehni jede
Veronlwortung bei Kronkheit, Unfoll oder Diebstohl wöhrend Vereinsonlössen (Troining,
Turniere, Versommlungen) ob.

Art. 17 - Rückgriff
Der Verein konn für Bussen, die ihm oufgrund groben Verschuldens eínes seiner Mitglieder
ouferlegi werden. ouf dieses Rückgriff nehmen.



lV. Orgone

Art. l8 - Orgone
Die Orgone des UHC Block Ponthers Zizers sind:
A Mitgliederversommlung
B Vorstond
C Kontrollstelle

A - Die Mitgliederversommlung
Art. l9 - Ordenlliche Mitgliederversommlung
l. Die Mitgliederversommlung ist dos oberste Orgon des Vereins. Die ordentliche

Mitgliederversommlung findef einmol im Johr stott. Sie muss spötestens 3 Monole noch
Abschluss des Vereinsjohres obgeholten werden.

2. Die Mitgliederversommlung isi vom Vorstond mindestens 20 Toge zuvor ollen Mitgliedern
onzukündigen.

3. Antröge der Mitglieder sind bis spötesiens 30 Toge vor der Mitgliederversommlung dem
Prösidenten einzureichen.

Art. 20 - Ausserordenlliche Mitgliederversommlung
i. Weitere. ousserordentliche Mitgliederversommlungen werden vom Vorstond noch Bedorf

unter Angobe der zu behondelnden Troktonden einberufen.

2. Findet eine Delegiertenversommlung eines der Ligoverbönde von swiss unihockey stott, in
welchem der Verein Mitglied ist, so hot vorgöngig eine Mitgliederversommlung
stotlzufinden.

3. Der Vorstond hot innerholb eines Monots eine ousserordentliche Mitgliederversommlung
durchzuführen, wenn mindestens ein Fünflel der stimmberechtigten Mitglieder dies unter
schriftlicher Angobe der zu behondelnden Geschöfte verlongt.

4. Fristen gelten dieselben wie in Art. .l9. 
Für dringliche Geschöfie, die keinen Aufschub

dulden, konn der Vorstond eine küzere Frist onsetzen.

Art.21 - Slolutorische Geschötte
Aufgoben und Kompetenzen der Mitgliederversommlung umfossen:
o) Genehmigung des Prolokolls der letzien Mitgliederversommlung,
b) Genehmigung des Johresberichtes des Prösidenten sowie Kenntnisnohme der Ein- &

Austritte,
c) Abnohme der Johresrechnung noch Kenntnisnohme des Revisorenberichtes,
d) FestsetzungderMitgliederbeitröge,
e) Genehmigung des Budgets,
f) Wohlen (Vorstond, Rechnungsrevisoren. Funktionöre, Troiner etc...),
g) Abstímmung über Antröge,
h) Beschlussfossung über olle Geschöfte, die ihr durch Gesetz oder Stotulen vorbeholten

sind.
i) Stotutenönderungen,
j) Diskussion über die Troktonden der Delegiertenversommlungen der Ligoverbönde sowie

die Troktonden der Delegiertenversommlung von swiss unihockey.

Art. 22 - Slimmberechtigung
l. Jedes Mitglied ob dem I ó. Lebensjohr verfügt über eine Stimme. Vertretung ist nicht

möglich.



Art. 23 - Wohlen und Abslimmungen
l. Wohlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht der Vorstond oder ein Viertel der

onwesenden Stimmberechtigten eine geheime Stimmobgobe verlongen.

2. Soweit die Slotuten nicht ein quolifiziertes Mehr vorschreiben, entscheidet dos einfoch
Mehr der onwesenden Stimmen (ohne Entholtungen). Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.

B - Der Vorslond

Àrt.24 - Aufgoben
l. Der Vorstond ist dos ousführende Orgon. Er hot dos Recht und die Pflicht, noch den

Befugnissen, welche die Stotuten ihm einröumen, die Angelegenheiten des Vereins zu
besorgen. Er leitet den UHC Block Ponthers Zizers und verlritt ihn gegen oussen.

2. Er bestellt die Kommissionen und Funktionöre, sofern diese nicht von der
Mitgliederversommlung bestimmt werden und legt deren Pflichtenhefte fest.

3. Die Vorstondsmitglieder führen die Kollektivunterschrift zu zweien. Für reine
Erfüllungsgeschöfte isT der Kossier olleine zeichnungsberechiigt.

4. Der Vorstond sorgt für die Einholtung der Vorschrifien von swiss unihockey sowie dessen
Kommissionen und Abteilungen.

5. Er sorgt für die lnformotion der Mitglieder und bereitet die Stellungnohmen zt)
Veröffentlichungen der Verbondsgremien sowie zu den Troktonden der
Ligoverbondskonf erenzen vor.

Art. 25 - Zusommenselzung
l. Der Vorstond bestehl ous einem Prösidenten und mindestens zweiweiieren Mitgliedern.

2. Der Vorstond wird ouf eine Amtsdouer von einem Johr gewöhlt. Die Wiederwohl ist
zulössig.

3. Wöhrend der Amlszeit entstehende Vokonzen werden vom Vorsfond für den Rest der
Amtszeit neu besetzt.

C - Konlrollstelle

Arl.26 - Wohl, Aufgoben der Revisoren

l. Die Kontrollslelle bestehï ous einem Rechnungsrevisoren, welcher von der
Mitgliederversommlung für eine Amtsdouer von zwei Johren gewöhlt werden. Die
Wiederwohl ist möglich. Es konn zudem ein Ersotzrevisor ernonnt werden.

2. Die Rechnungsrevisoren nehmen die Revision der Kosse jöhrlich vor und erstotten
zuhonden der Mitgliederversommlung Bericht.

3. Sie hoben dos Recht, die Kosse und die Bücher des Vereins jedezeit zu überprüfen und
können die Vereinsokten frei einsehen.



V. Sc hlussbeslimmungen

Art. 27 - Slolutenönderung / Auflösung
l. Sfotutenönderungsontröge sind den Mitgliedern zusommen mit der Einlodung zur

Mitgliederversommlung im Wortlout bekonntzugeben, domit die Meinungsbildung frei
stottfinden konn.

2. FÜr Beschlüsse über Stotutenönderungen oder die Auflösung des UHC Block Ponthers
Zizers ist die Zustimmung von zwei Drilteln oller Stimmen der Mitglieder, für die Festsetzung
der MitgliederbeiTröge ist dos einfoch Mehr erforderlich.

3. lm Folle der Auflösung sind ollföllige Vermögenswerte zur Förderung des
Unihockeysportes zu
ven¡¿enden.

Arl. 28 - lnkrottlrelen
Diese Stotuten treten mit ihrer Annohme durch die Mitgliederversommlung vom 02.ll.2OlB
und noch Genehmigung durch dos Ressort StoTutenkontrolle von swiss unihockey in Kroft.

Seit der Gründung erfolgte keine Stotutenrevision.

Tizers, ó. November 20'lB

UHC Block Ponthers Zizers Prösidentin: Aktuorin:

Genehmigt durch swiss unihockey om
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